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Nächtigungstaxen-Sätze ab 01. Jänner 2024 
 
 
Liebe Vermieterinnen und Vermieter, 
 
der Landtag von NÖ hat am 25. Mai 2023 eine Änderung des NÖ Tourismusgesetzes 
beschlossen - NÖ Tourismusgesetz 2023, LGBl. Nr. 40/2023 : 
 
Die wesentlichen Neuerungen sind: 
 

 Abschaffung des Interessentenbeitrages: 
Für das Jahr 2023 wird kein Interessentenbeitrag mehr eingehoben, da die Einhebung 
generell zu einem erheblichen Verwaltungsaufwand führt. Die endgültige Abschaffung 
wird 2024 realisiert. 
 

 Neugliederung der Gemeinden und einheitlicher Nächtigungstaxensatz: 
Ab dem Jahr 2024 wird es einen einheitlichen Nächtigungstaxensatz für alle 
Gemeinden in Höhe von € 2,50 pro Gast und Nächtigung geben, sowie keine 
Unterscheidung mehr nach Ortsklassen I, II oder III. 
 
Für die derzeit 14 bestehenden Kurortegemeinden wurde ein Satz von € 2,90 pro 
Gast und Nächtigung festgelegt, aufgrund der kurortbedingten höheren 
infrastrukturellen Aufwendungen. 
 
 
Die Höhe der Nächtigungstaxe beträgt somit ab 01. Jänner 2024 für unsere 
Gemeinde pro Person und Nächtigung  
 

 Kurortegemeinden: € 2,90  
 

Die Nacht vom 31. Dezember 2023 auf den 01. Jänner 2024 ist noch mit € 2,40 zu 
verrechnen. 
 
 
Liebe Grüße 
 

i. A. Michaela Rentenberger 
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